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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.01.1989

Norm

ASVG §292 Abs8

Rechtssatz

Wurde eine landwirtschaftlicher Betrieb mehr als zehn Jahre vor dem Stichtag verpachtet, kommt eine Anrechnung

nach der Sonderbestimmung des § 292 Abs 8 ASVG nicht in Betracht, auch wenn er später innerhalb der Frist von zehn

Jahren vor dem Stichtag veräußert wurde.
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